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Präambel

Mut für Neues – Bielefelds Zukunft gestalten

Bielefeld ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Sie ist eine familienfreund-
liche Stadt und eine Stadt der Wissenschaft und der Bildung. Die Lage im Teu-
toburger Wald macht sie vor allem zu einer Stadt im Grünen mit attraktivem 
und erhaltenswertem Lebensraum. Diese Stärken wollen wir ausbauen, aber 
auch Potentiale stärker als bisher nutzen: im Interesse der Zukunftsfähigkeit 
unserer Stadt.

Die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise haben aller-
dings unsere Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Die angespannte 
Haushaltslage  macht ein Umsteuern in der Finanzpolitik notwendig, damit 
die drohende Überschuldung der Stadt verhindert und Gestaltungsspielräume 
wieder nachhaltig entwickelt werden können. 

Das Ergebnis der Kommunalwahlen 2009 hat eine Situation im Bielefelder Rat 
ergeben, die eine Mehrheitsbildung nicht einfach machte. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Stadt in diesen schwierigen Zeiten eine stabile Mehrheit braucht, 
die die Kraft zu den notwendigen und sicherlich nicht immer populären Ent-
scheidungen hat, die in den nächsten Jahren erforderlich sein werden. Die Ko-
alition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist entschlossen, gemeinsam 
mit dem Oberbürgermeister eine verantwortungsvolle und zukunftstaugliche 
Politik für Bielefeld zu gestalten. Wir wollen die Krise als Chance nutzen und 
nicht nur sparen, sondern trotz schwieriger Rahmenbedingungen die soziale 
und kulturelle Infrastruktur erhalten sowie nachhaltig wirksame Investitionen 
tätigen.

Insbesondere wollen wir

  die Bildungsstadt Bielefeld stärken und ausbauen;
  in Klimaschutz, den Ausbau regenerativer Energien sowie die Erweiterung 

des Stadtbahnnetzes investieren;
  den Wirtschaftsstandort Bielefeld stärker profilieren und die Grundlagen 

für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Neuansiedlung von Unter-
nehmen schaffen;

  die soziale und familienfreundliche Stadt Bielefeld weiterentwickeln, indem 
wir die Leistungsverträge erhalten und die KiTa-Versorgung ausbauen;

  die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt erhalten,
  und, indem wir das strukturelle Defizit bis 2014 abbauen, die finanzielle 

Handlungsfähigkeit wiederherstellen,.52
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Wir haben uns gemeinsam viel vorgenommen und wollen eine verlässliche 
Politik für diese Ratsperiode gewährleisten. In zahlreichen Runden von Fach-
politiker/innen der drei Fraktionen haben wir das vorliegende Arbeitspro-
gramm „Mut für Neues – Bielefelds Zukunft gestalten“ entwickelt. Es dient als 
Grundlage für die Arbeit der „Ampel-Koalition“ bis zum Ende der laufenden 
Ratsperiode. 

Bielefeld, den ……….

Helga Gieselmann  Georg Fortmeier
UB-Vorstand SPD Bielefeld Vors. SPD-Fraktion

Bernd Ackehurst Dr. Inge Schulze
Vors. Bündnis 90/Die GRÜNEN Vors. Fraktion Bündnis  90/  
 Die GRÜNEN

Thomas Seidenberg Harald Buschmann
Vors. FDP KV Bielefeld Vors. FDP-Fraktion
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I. Soziales, Kinder, Jugend und Arbeitsmarktpolitik

Bielefeld soll eine „Stadt für alle“ bleiben. Deshalb wollen wir die Ausgrenzung 
von Gruppen verhindern und Kinder und Jugendliche in der Wahrnehmung 
von Bildungschancen unterstützen. Wir werden auch weiterhin eine präventi-
ve Sozialpolitik zum Abbau von Benachteiligungen sowie zur Vermeidung von 
zukünftigem Bezug von Transferleistungen gewährleisten. 

Der Rat hat in den letzten Jahren Handlungsfelder für eine seniorenfreundli-
che, eine familienfreundliche sowie eine behindertengerechte Stadt erarbeitet 
und verabschiedet. Die daraus abgeleiteten Richtlinien sollen weiter bearbeitet 
und in Einzelschritten umgesetzt werden.

Notwendiges Sparen auf der einen und Aufrechterhaltung sowie Weiterent-
wicklung des sozialen Netzes auf der anderen Seite müssen gleichgewichtig 
die Leitlinien der Sozialpolitik bestimmen.

1. Kinder und Jugendliche

Im Bereich der Kinder und Jugendlichen liegt unser Schwerpunkt bei einem 
bedarfsgerechten Ausbau der Betreuung von Unter-Drei-Jährigen. 

  Hier halten wir, trotz der bekannten finanziellen Probleme, an dem Ziel 
fest, im Jahr 2013 eine Versorgungsquote von 35% zu erreichen. 

  Die qualitative Weiterentwicklung der KiTas wollen wir ebenso wie den 
Ausbau von KiTas zu Familienzentren im Rahmen des finanziell Machbaren 
fortführen. 

  Wir werden alle Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit prüfen, die zu einer 
Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Kinderbetreuung geeignet 
sind. Die Schaffung zusätzlicher BetriebsKiTas wollen wir unterstützen, 
wenn sich dadurch die Kosten nicht erhöhen. 

  Die Sanierung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen soll im be-
schlossenen Umfang fortgeführt werden.

  Wir wollen dezentrale Beteiligungsformen von Kindern und Jugendlichen 
durch die Einrichtung quartiers- oder stadtteilbezogener Jugendforen er-
möglichen.
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  Die Ermöglichung bzw. Sicherung von Mobilität von Kindern und Jugendli-
chen ist eine zentrale Voraussetzung für deren Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben sowie an kulturellen und Bildungsangeboten. Wir wollen des-
halb ein Bildungsticket einführen.

2. Soziales

Die Erreichung des Ziels vergleichbare Lebensbedingungen in Bielefeld zu 
schaffen erfordert stadtteil- und quartiersbezogene Maßnahmen. Neben be-
reits laufenden Projekten im Rahmen von „Stadtumbau West“ bzw. „Sozialer 
Stadt“ werden wir weitere Maßnahmen, die sich aus den im Lebenslagenbe-
richt aufgezeigten Strukturen und Entwicklungen ableiten, auf den Weg brin-
gen.

Hierbei setzen wir besonders auf folgende Maßnahmen:

  Frühe Hilfen für Familien, um Fehlentwicklungen mit hohen Folgekosten 
zu vermeiden.

  Weiterführung und Ausbau sozialer Frühwarnsysteme, um rechtzeitig und 
zielgerichtet unterstützen und helfen zu können.

  Kinderschutz durch Prävention sowie Förderung und Vernetzung beste-
hender Strukturen.

  Sozialraumorientierte und generationenübergreifende Bildungsförderung.

  Ausrichtung der Leistungsverträge mit freien Trägern auf Armutsbekämp-
fung und Integration.

  Ausgestaltung des Übergangs von Schule in den Beruf durch Schaffung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze an den Berufskollegs in Kooperation mit 
Betrieben und Ausbildungsträgern.

  Verbesserung der Mobilität  für Inhaber/innen des Bielefeld Passes durch 
eine Erhöhung des Großkundenrabatts.

Im Rahmen eines gemeinsamen Leitantrags wollen wir unsere Ziele der Sozi-
alpolitik für die laufende Ratsperiode bestimmen. Die Bekämpfung der Armut, 
insbesondere der Kinderarmut, und die Umsetzung des Integrationskonzepts 
der Stadt sollen dabei im Vordergrund stehen.
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Den Umfang der über Leistungsverträge mit freien Trägern abgesicherten 
Summe (ca. 13 Mio. Euro) wollen wir auf dem Stand des Jahres 2009 für den 
Zeitraum 2010-2014 festschreiben. Wir wollen den Trägern in dem genannten 
Zeitraum Planungssicherheit geben und dementsprechend die Leistungsver-
träge verlängern. Die Verträge, die Umschichtungspotential für die Armutsbe-
kämpfung und Förderung der Integration aufweisen, werden zunächst um ein 
weiteres Jahr verlängert. Wir streben an, Veränderungen gemeinsam mit den 
Trägern der Angebote zu erarbeiten.

3. Kommunale Arbeitsmarktpolitik

In den letzten Jahren konnten im Bereich der kommunalen Arbeitsmarktpolitik 
wichtige Erfolge erzielt werden. Dies war nur erreichbar, weil die Struktur der 
Arbeitsgemeinschaft  „Arbeitplus für Bielefeld“ kommunale Akzentsetzungen 
ermöglichte und  in Verbindung mit der städtischen REGE (Regionale Per-
sonalentwicklungsgesellschaft) sowie weiteren Trägern ein funktionierendes 
System kommunaler Akteure vorhanden war und weiterentwickelt wurde. 

Wir werden deshalb die REGE und das „Jugendhaus“ auch in Zukunft nutzen 
und weiterentwickeln.

Falls es im Rahmen der derzeit auf Landes- und Bundesebene diskutierten Neu-
orientierung der Arbeitsmarktpolitik die Möglichkeit geben sollte, Options-
kommune zu werden, so kommt dies für Bielefeld dann in Betracht, wenn 
die kommunalen Einflussmöglichkeiten abgesichert und lokale Entscheidungs-
spielräume gegeben sind sowie die Finanzierung auskömmlich gestaltet ist.

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193



11

II. Schule und Sport 

1. Schule

Grundsätze

Die Partner sind sich einig, ihre zukünftige Bildungspolitik an den individuellen 
Begabungen und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu orientieren und 
dadurch  mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen. Die Partner vereinbaren, 

  die Voraussetzungen zu schaffen, dass mehr Schüler/innen zu höheren Ab-
schlüssen kommen und weniger Schüler/innen nach Klasse 9/10 die Schule 
ohne Abschluss verlassen

  den Ganztag an allen Schulformen weiter auszubauen 

  den Anteil von Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu 
reduzieren und mehr gemeinsamen Unterricht (GU) zu ermöglichen

  das Angebot für Jugendliche ohne Schulabschluss zu verbessern.

Folgende konkrete Projekte werden vereinbart:

  Die Schulentwicklung in einem transparenten Prozess unter Beteiligung 
von Lehrer/innen und Eltern voranzubringen.  

  An Grundschulen die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztag zu ver-
bessern und ein Konzept für eine sinnvolle Konzentration von Schulen zu 
erarbeiten. 

  Die Sprachförderung aus dem KiTa-Bereich für die weiterhin förderungsbe-
dürftigen Kinder in der Grundschule fortzuführen.

  Die Zusammenarbeit von Grund- und Förderschulen zu unterstützen.

  Den Ganztag auch an den Sekundarschulen auszubauen.

  Durch eine Initiative unter Einbeziehung von Eltern, und Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrern die Einrichtung von Stadtteilschu-
len im Ganztag in Jöllenbeck und im Bielefelder Süden zu erreichen.

  Das BAJ als Ersatzberufskolleg zu entwickeln.
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  Die Verwendung der Mittel der Schulpauschale zu überprüfen.

  Die Einrichtung einer 5. Gesamtschule in Bielefeld zu prüfen.

2. Sport

Grundsätze

Das Gutachten „Grundlagen der Sportentwicklung in Bielefeld“ ist eine gute 
Basis für die zukünftige Entwicklung des Sports in Bielefeld. 

Die Partner vereinbaren, die Vorschläge des Gutachtens unter Einbeziehung 
des Stadtsportbundes im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umzusetzen. 
Dazu gehören insbesondere 

  die Festlegung der Anzahl der benötigten Sportplätze

  eine Zielvorgabe für die Anzahl und die Verteilung der Kunstrasenplätze 

  die Umsetzung der beschlossenen Kieselrotsanierung des Sportplatzes 
Stadtheide im Jahr 2010

  die Erstellung eines Sanierungskonzepts (einschl. Finanzierung) für kom-
munale Sportstätten 

  die Erarbeitung eines Entwicklungs- und Finanzierungskonzeptes der Frei-
raumnutzung für Bewegungsaktivitäten

  die Schaffung beleuchteter Laufstrecken

  der Erhalt der Freibäder Gadderbaum und Schröttinghausen mit dem Ziel 
der Sanierung

  die Festlegung für Verwendung der Sportpauschale nach folgendem Schlüssel: 
20% der Mittel werden für Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des ver-
einsungebundenen Sports eingesetzt (Vereine können Angebote machen), 80% 
werden nach dem Schlüssel 60:40 verteilt auf kommunale Anlagen (60%) und 
vereinseigene Anlagen (40%). Bei der Sanierung kommunaler Anlagen werden 
diejenigen priorisiert, die auch intensiv von Vereinen genutzt werden. 

  die Förderung der Jugendarbeit als Kriterium für die Zuwendung von finan-
ziellen Mitteln bei der Verwendung der knappen finanziellen Ressourcen 
zum Unterhalt vereinseigener Anlagen 
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III. Umwelt/Klimaschutz, 
Stadtentwicklung und Verkehr/Mobilität

1. Umwelt/Klimaschutz und Stadtentwicklung

Grundsätze

  Die Partner sind sich einig, dass konsequenter Klimaschutz hohe Priorität 
hat und auf der Basis des beschlossenen Handlungsprogramms der Stadt 
Bielefeld weiter entwickelt wird.

  Für künftige Verkehrsprojekte gilt, dass sie – soweit sie den Individualver-
kehr betreffen – auf der Basis des bestehenden Straßennetzes zu entwi-
ckeln sind.

  Die Überarbeitung des Flächennutzungsplans wird begonnen, dabei hat 
die Eindämmung des Flächenverbrauchs hohe Priorität.

  In künftigen Bebauungsplänen werden die Folgekosten für die Stadt stan-
dardmäßig ausgewiesen.

  Künftige Bebauungsgebiete sind im Rahmen bzw. arrondierend zu beste-
henden Siedlungen und an den Trassen des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) zu entwickeln.

  Energetische Aspekte beim Bauen und Sanieren werden stärker als bisher 
berücksichtigt.

Ziele: Künftig soll in Bielefeld nur noch energieoptimiert gebaut werden, für 
die energetische Gebäudesanierung städtischer Gebäude sollen Standards de-
finiert und der Einsatz erneuerbarer Energien verstärkt werden. Dazu zählen 
folgende Maßnahmen:

  In Bebauungsplänen werden künftig ökologische und energetische Stan-
dards, wie Südausrichtung oder Kompaktheit der Gebäude, festgelegt. 
Auch bei städtebaulichen Verträgen und für städtische Baumaßnahmen 
gilt in der Regel der Passivhausstandard, mindestens aber ein 20% niedri-
gerer Energieverbrauch als die aktuelle gesetzliche Regelung vorsieht. Das 
städtische Energieberatungsangebot für Investoren wird verstärkt.

  Künftig hat der Anschluss an Fernwärme oder Kraft-Wärme-Koppelung 
oberste Priorität. Ein Abweichen von dieser Regel muss begründet werden. 
Bei Neubaugebieten kann auch mit dem Element des Anschluss- und Be-
nutzungszwangs gearbeitet werden.
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  Der Einsatz erneuerbarer Energien ist bei allen Bau- und Sanierungsmaß-
nahmen standardmäßig zu prüfen. Bis 2020 wird für alle solartechnisch 
geeigneten öffentlichen Dachflächen eine Solarnutzung angestrebt.

Einzelprojekte:

  Es besteht Einigkeit darin, das Technische Dienstleistungszentrum (TDLZ) 
am Standort Altes Kreishaus zu realisieren und dabei auf optimale Energie-
standards achten.

  Der Hochschulcampus „Lange Lage“ soll entwickelt werden.

  Für die Altstandorte der Fachhochschulen soll zeitnah ein Konzept entwi-
ckelt werden, das die nördliche Innenstadt einbezieht.

  Bei der Neugestaltung des Bereichs Neumarkt/Alte Post sollen die Elemen-
te Kultur, Sondermärkte, Dienstleistung, Hotel, Wohnen berücksichtigt 
werden. Die Installation einer mobilen Eisbahn soll geprüft werden.

  Für den Jahnplatz einigen sich die Partner auf das Ziel einer deutlichen Re-
duzierung des Individualverkehrs.

  Bei der Entwicklung des Quartiers Wilhelmstr. soll es einen Mix aus Einzel-
handel, Wohnen, Dienstleistung und eventuell Hotel geben. Die notwen-
dige Verkehrsberuhigung soll auch die  Herforder Straße betreffen.

  Kesselbrink: Die Partner streben einen schnellstmöglichen Umbaubeginn 
(nach Vorliegen eines Förderbescheids) an. Ein Rückbau der umliegenden 
Straßen evtl. zugunsten von Parkplätzen ist zu prüfen.

  Die bereits beschlossenen und teilweise begonnenen Projekte Neugestal-
tung des Johannisbergs, Umsetzung StadtParkLandschaft, Sanierung der 
Sparrenburg, werden umgesetzt.

  Untersee/Johannisbachaue: Es besteht Konsens darüber, dass die Planung 
des Untersees in den nächsten 5 Jahren nicht weiter verfolgt wird. Eben-
so besteht Einigkeit, dass eine Finanzierung eines solchen Sees über Be-
bauung dauerhaft abzulehnen ist. Die Partner verfolgen eine naturnahe 
Ausgestaltung der Johannisbachaue. Die bisher exzessive Freizeitnutzung 
ermöglichende Fläche an der Herforder Straße/Talbrückenstraße wird als 
landwirtschaftliche Nutzfläche bzw. als Fläche für Naherholung umgewid-
met.
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  Für den Obersee wird unter Einbeziehung der Umweltverbände eine teil-
weise Freizeitnutzung geprüft.

  Die weitere Offenlegung der Lutter wird unterstützt, die Entschlammung 
der Stauteiche soll erfolgen.

  Erweiterung Wahl und Co: Nach Vorliegen des Gutachtenergebnisses wird 
gemeinsam mit dem Betrieb eine einvernehmliche kreative Lösung ge-
sucht, die sowohl den wirtschaftlichen Interessen des Betriebs, als auch 
den Belanges des Naturschutzes Rechnung trägt.

  Der Bebauungsplan für das Baugebiet „Brake West“ wird aufgehoben. 

2. Verkehr/Mobilität

Allgemein

  Es besteht bei den Partnern Konsens darüber, das Konzept „moBiel 2030“ 
umzusetzen und darüber hinaus eine City-Ringbus-Linie, die Bahnhof, die 
künftige Stadtbibliothek, Kesselbrink, Jahnplatz und bisher schlecht er-
schlossene Bereiche des „Hufeisens“ umfasst, zu prüfen.

  Bei moBiel 2030 priorisieren die Partner für diese Legislaturperiode die 
Planungen/Umsetzungen der Verlängerung der Uni-Linie auf die „Lange 
Lage“, die Verlängerung der Stadtbahn nach Hillegossen, die Planung der 
neuen Linie nach Heepen und die Verlängerung Linie 3 nach Theesen (mit 
der Verlängerungsoption nach Jöllenbeck).

  Kurzfristig realisierbare Qualitätsverbesserungen im Netz des ÖPNV, die 
Behindertengerechtigkeit fördern oder Betriebsabläufe optimieren helfen, 
werden umgesetzt. Der Ausbau von Hochbahnsteigen (z. B. in Brackwede, 
Städtisches Klinikum) wird forciert.

  Es wird ein „Bildungsticket“ eingeführt (vorbehaltlich rechtlicher Prüfung), 
das allen Schülerinnen und Schülern ein hohes Ausmaß an Mobilität er-
möglicht.

  Es ist ein Leitkonzept für den LKW-Verkehr zu entwickeln und umzusetzen 
(z.B. Umfahrung Oldentrup und Brake, Sperrung der Bodelschwingh- und 
der Osningstraße für LKW über 7,5 t nach Fertigstellung der Detmolder 
Str.).
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  Tempo-30-Zonen sollen weiter ausgebaut werden.

  Zur Förderung des Radverkehrs soll wieder ein Fahrradbeauftragter (im 
Rahmen des personellen Bestandes, Festschreibung in der Arbeitsplatzbe-
schreibung bzw. Dienststellenbeschreibung) eingesetzt werden. 

  Der Dialog zwischen dem Amt für Verkehr, interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern und Einrichtungen, wie dem Bürgerbüro für Verkehrssicherheit, 
soll im Rahmen eines Runden Tischs intensiviert werden.

Einzelprojekte

  B66n: 
Die B66n wird nicht gebaut, bzw. politisch weiter verfolgt. Das bereits be-
schlossene „Grüne Band“ auf der Trasse der B66n wird ausgebaut. Bei der 
Überarbeitung des Flächennutzungsplans (FNP) wird die Trasse für künftige 
schienengebundene Verkehrsträger frei gehalten. 

Straßenprojekte in laufenden Verfahren:
  Aus/Neubau Grafenheider Straße:
Konsens: eine Verkehrsberuhigung für den Braker Ortskern soll zeitnah erreicht 
werden. Dazu ergeht  der Auftrag an die Verwaltung, ein Konzept zu entwickeln.
Über den Ausbau der Grafenheider Straße wird erst nach dem  Umbau der 
Herforder Str. und dem Bau der L712n aufgrund der realen Verkehrsentwick-
lung entschieden. Sollte die Grafenheider Straße ausgebaut werden, verpflich-
ten sich die Partner eine gemeinsame umweltverträgliche Lösung zu finden.
  Für den Bauabschnitt 3 der Grafenheider Str. (zur Engerschen Str.) wird ein 

Planfeststellungsbeschluss angestrebt. 
  Herforder Straße und L712n: 
die Partner  einigen sich darauf auf der Basis der bestehenden Beschlusslage 
bei der weiteren Planung des Umbaus der Herforder Straße zu einer mög-
lichst flächensparenden umweltverträglichen Lösung zu kommen. Für die 
L712n wird die bestehende Kreuzungsplanung mit dem Ziel der Verkleinerung 
überprüft.
  Ortsumgehung Ummeln:
Auch hier sind sich die Partner einig, dass es gilt, bei der Realisierung der 
Umgehungsstraße das Höchstmaß an Natur-, Flächen- und Lärmschutz zu er-
reichen. Daneben soll auch ein Verkehrsberuhigungskonzept für die Güterslo-
her Straße in der Ortsdurchfahrt Ummeln entwickelt und umgesetzt werden.
  Ortsumgehung Oldentrup:
Die Partner sind sich einig, zeitnah ein Verkehrsberuhigungskonzept für Ol-
dentrup zu entwickeln und umzusetzen. Dabei sind Lösungen ohne größeren 
Straßenneubau zu finden.
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IV. Wirtschaft

Es ist das Ziel, Bielefeld als wirtschaftsfreundliche Stadt zu positionieren. Dazu 
gehört die Herausarbeitung der Stärken und Schwächen. Schwerpunkte der 
Bielefelder Wirtschaftspolitik sind:

  Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze. 

  Arbeitsplätze sind notwendig auf ganz unterschiedlichem Niveau. Durch 
die Verbesserung von Bildung und Ausbildung wollen wir mehr jungen 
Menschen die Möglichkeit geben, sich  für qualifizierte Arbeitsplätze fit 
zu machen. Auch Absolventen der Hochschulen müssen Arbeitsplätze in 
Bielefeld finden. Ihre Ideen wollen wir für den Wirtschaftsstandort Bielefeld 
nutzbar machen. Deshalb unterstützen wir z.B. das „Startercenter“ von 
Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer. Zukunftsfä-
hige Leitbranchen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Informationstech-
nologie, Logistik, Biotechnologie, regenerative Energie- und Nanotechno-
logie, Technologie zur Förderung der Elektromobilität wollen wir besonders 
fördern.

  Akquisitionen und Bestandssicherung von Unternehmen mit hohem Ge-
werbesteueraufkommen bzw. -potentialen. 

Voraussetzungen: 

1.  ein erfolgreiches Gewerbeflächenmanagement. Dazu gehören: 

–  Sicherung bestehender Gewerbestandorte 

–  Wiedernutzbarmachung von Altstandorten durch Gewerbeflächenrecyc-
ling. Hierbei sind die Möglichkeiten zur Nutzung der Fördergebietskulisse 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ aktiv zu nutzen.

–  Vermarktung vorhandener Reserveflächen und

–  Entwicklung und ggf. Erwerb von Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbe-
vorratung) auf der Grundlage von Natur-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- 
und Verkehrskonzepten. Damit Grundstücke tatsächlich verfügbar sind, 
kann es sinnvoll sein, dass die Stadt Eigentümer der Grundstücke wird. Für 
Gewerbeflächen, auch für solche, die sich im privaten Eigentum befinden, 
sind Zielvorgaben seitens der Stadt für zukünftige Nutzungen zu formulie-
ren.
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–  Interkommunale Zusammenarbeit

2.  Flächenbevorratung

Die Partner verständigen sich darauf, 
–  für 2010 Mittel zum Ankauf von Flächen im Interkommunalen Gewerbe-

gebiet bereitzustellen und die Voraussetzungen für eine schnelle Vermark-
tung durch die Schaffung von Planungsrecht zu erreichen.

–  in 2011 weitere Mittel zum Erwerb von Gewerbeflächen zur Flächenbe-
vorratung im Umfang von 25-30 ha zur Verfügung zu stellen.

3. Überarbeitung der Zuständigkeiten in der Wirtschaftsförderung mit dem 
Ziel einer verbesserten Akquisition und Bestandssicherung

4.  Erarbeitung einer Tourismuskonzeption

5.  Veranstaltungskonzept

6. Optimierung von Genehmigungsverfahren

7. Kulturförderung und Steigerung des Freizeitwertes

  Akquisition und Bestandssicherung müssen den Bedingungen der Umwelt-
verträglichkeit genügen. Bei der Bestandssicherung ist insbesondere auf 
eine sorgfältige Abwägung von wirtschafts- und umweltpolitischen Ziel-
setzungen zu achten. 

  Energetische Optimierung städtischen Eigentums und Initiierung privater 
Investitionen im Bereich der Energieeffizienz (vorwiegend durch Beratung) 
sind wichtige Elemente kommunaler Wirtschaftspolitik. 

  Die städtische Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEGE) ist zielgerichtet 
als Instrument der Wirtschaftsförderung weiter zu entwickeln.

  Anpassung der beruflichen Aus- und Fortbildung an die Arbeitsmarktsitu-
ation durch Vernetzung der Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. 

  Abstimmung der städtischen Beratungsaktivitäten mit denen der Kammern, 
um eine Optimierung der Angebotsstrukturen zu erreichen. Informations-
dienstleistungen müssen aufeinander abgestimmt werden, um Kostensen-
kungen zu erreichen. Die bestehende OWL-Marketing GmbH soll zukünf-
tig eine stärker koordinierende Funktion in unserer Region einnehmen. Im 
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Sinne einer  regionalen Marketing-Strategie soll sie neue Initiativen entwi-
ckeln, die an vorhandenen Stärken der Städte und Kreise ansetzt, ohne in 
Konkurrenz zu bereits bestehenden Strukturen und Netzwerken zu treten. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit soll hierbei die Akquise von Fördermitteln der 
EU bilden.

  Keine Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer in konjunkturell schwie-
rigen Zeiten. Erhöhung der Grundsteuerhebesätze nur bei gleichzeitigen 
erheblichen Einsparvolumen im Rahmen einer Gesamtkonzeption. 

  Auch in Zeiten einer schwierigen kommunalen Haushaltssituation wollen 
wir dafür sorgen, dass den Bürger/innen und den Unternehmen eine Infra-
struktur zur Verfügung gestellt wird, die für ihre Bedürfnisse hinreichend ist 
und gleichwohl bezahlbar bleibt. Einzelne Investitionen müssen insbeson-
dere unter dem Aspekt ihrer Nachhaltigkeit, ihrer Wirtschaftlichkeit und 
ihrer Auswirkungen auf die kommunalen Klimaschutzziele beurteilt und 
abgewogen werden.

  Bielefeld ist eine Stadt der Bildung. Diesen Standortfaktor wollen wir wei-
ter profilieren und ausbauen. Wir sehen mit Zuversicht der Entscheidung 
über die Bewerbung der Stadt als „Stadt der Wissenschaft 2011“ und der 
Entscheidung über die Landesförderung für ein Biotechnologie-Zentrum 
entgegen. Neben dem Ausbau der „Langen Lage“ sehen wir in der Diskus-
sion zur Erweiterung der Universität um eine Medizinische Fakultät große 
Chancen für unsere Stadt. Die Aktivitäten des Wissenschaftsbüros werden 
wir weiterhin unterstützen.
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V. Energie

Es ist das Ziel der Stadt Bielefeld, ihren Anteil beizutragen, um das weltweit 
akzeptierte Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 2 oC (bis 2050)  zu 
erreichen. Dazu werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um eine Re-
duktion des CO2-Ausstoßes bis 2020 um 40% gegenüber 1990 zu erreichen. 
Neben Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ist dazu auch ein kon-
sequenter Einsatz regenerativer Energien zur Strom- und Wärmeerzeugung 
notwendig. Bis 2050 soll ein vollständiger Verzicht auf die Verbrennung fossi-
ler Rohstoffe erreicht werden.

Die Partner vereinbaren 

  die Energieproduktivität um 3% pro Jahr zu steigern. Dies bedeutet, dass 
Energie 2020 doppelt so effektiv genutzt wird wie 1990. Im Zeitraum 2010 
bis 2020 bedeutet das eine Steigerung der Energieeffizienz um 30%. 

  die Umsetzung des Handlungsprogramms der Stadt Bielefeld zur Errei-
chung der Klimaziele bis zum Jahr 2020,

  weitere Maßnahmen zur energetischen Sanierung im kommunalen Gebäu-
debestand, 

  die Steigerung der erneuerbaren Energien im Wärmesektor bei Neubauten 
auf 14%,

  die Erweiterung und den Ausbau der Fernwärme sowie die Installation de-
zentraler Nahwärmeinseln,

  den Ausbau dezentral installierter Mini-Blockheizkraftwerke. 

Die Stadtwerke Bielefeld sind unser wichtigster Partner bei der Erreichung 
der Klimaschutzziele. Deshalb wollen wir eine vollständige Rekommunalisie-
rung der Stadtwerke und werden den begonnenen Prozess zum Rückkauf des 
49,9%-igen Anteils der Stadtwerke Bremen konsequent weiterführen, wenn 
dieser sich wirtschaftlich rechnet. 

Die Stadtwerke Bielefeld sollen weiter in der Stromerzeugung verbleiben. Sie 
werden, um den kontinuierlichen Ersatz konventioneller Energieträger durch 
alternative Energien und einen Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom-
erzeugung von mindestens 30% zu erreichen,

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

500

600

601

602

603



21

  massive Investitionen in Windkraft in On- und Offshoreanlagen vorneh-
men, 

  das in Bielefeld vorhandene Biogaspotential von 6% des derzeitigen Erd-
gasverbrauchs kontinuierlich erschließen,

  den Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung verdop-
peln, 

  Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten auf der Basis von Kohle nur 
dann vornehmen, wenn eine CO2-Abtrennung und Speicherung gesichert 
ist. 

Stadt und Stadtwerke verpflichten sich, die mobilitätsverursachten CO2-Emis-
sionen zu verringern.

Dazu werden sie

  Anstrengungen zur verstärkten Nutzung der Elektromobilität vornehmen 
und 

  die Umsetzung des Konzepts moBiel 2030 voranbringen.

Für jede Maßnahme sind die Auswirkungen auf die Ergebnisse der Stadtwer-
ke Bielefeld zu ermitteln. Mindestanforderung: keine dauerhaft negativen Er-
gebnisbeiträge einer Maßnahme.

Die Beteiligung am Gemeinschaftskraftwerk Veltheim (Kohle und Gas) soll er-
halten bleiben.

Das Gemeinschaftskraftwerk Grohnde soll bis 2018, bzw. bei Laufzeitver-
längerung durch Änderung der Beschlusslage, bis zum Laufzeitende genutzt 
werden. Wirtschaftliche Vorteile aus diesen Kraftwerken werden von SWB ge-
nutzt, um verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren und Energieeffizi-
enzmaßnahmen umzusetzen.
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VI. Kultur

Die Attraktivität unserer Stadt wird stark bestimmt durch die kulturelle Land-
schaft mit ihren Institutionen Theater und Museen, durch ihre Kunst- und 
Musikszene, durch die freie Kulturszene sowie Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen. Kunst und Kultur sind darüber hinaus wichtige Standortfakto-
ren. Mit ihrer Hilfe werden Arbeitsplätze geschaffen und Menschen an unsere 
Stadt gebunden. 

Kultur lebt von der Kreativität und dem Engagement der Kulturschaffenden, 
andererseits braucht sie die finanzielle Unterstützung unserer Stadt. Um auch 
in finanziell schwierigen Zeiten ein breites und vielfältiges Kulturspektrum er-
halten zu können, wollen die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die GRÜNEN 
und FDP durch einen Kulturentwicklungsplan eine zielführende Perspektive 
aufzeigen. Bei der Erarbeitung dieser Perspektive streben  wir eine Zusam-
menarbeit mit der Universität, etwa dem Projekt Bielefeld 2000Plus, sowie 
weiteren Organisationen im Kulturbereich an. 

Die Fraktionen streben folgende Ziele an:

  Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der Verwaltung von kommuna-
len Institutionen, stärkere Zusammenarbeit von Kultureinrichtungen und 
Schulen bzw. KiTas u.a.

  Schaffung eines Museumsverbundes,

  Vorausschauende Immobilienpolitik in Hinblick auf Kooperationsmöglich-
keiten,

  Einbindung privater Dritter (z.B. Stiftungen) zur Angebotserweiterung,

  Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, um ein qualitätvol-
les Niveau zu erhalten und eine stärkere Profilierung der Kulturregion OWL 
zu erreichen,

  Festlegung von Standards für die Zukunft der Kultur in unserer Stadt,

  Stärkung der kulturellen Bildung z.B. durch das Projekt „Jedem Kind sein 
Instrument“ und Förderung der Theaterpädagogik, 

  In geeigneter Weise Planungssicherheit für die freien Kulturszenen zu 
schaffen.
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Bei der Umsetzung dieser Ziele muss beachtet werden, dass im Konsolidie-
rungszeitraum 2010-2014 auch im Kulturbereich finanzielle Einschränkungen 
notwendig werden. 

Am Umzug der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs in ein „Haus der Bildung“ 
am Neumarkt halten wir fest. Um dem Theater auch weiterhin Planungssicher-
heit zu geben, wollen wir den städtischen Zuschuss auf der Basis des Jahres 
2009 für den Konsolidierungszeitraum bis 2014 festschreiben. Erwirtschaftete 
Einnahmesteigerungen verbleiben im Budget des Theaters. Gleiches gilt für 
die Musik- und Kunstschule.

Bei der Realisierung der beschriebenen Ziele sitzen Kulturschaffende,  Kultur-
politiker/innen, Kulturverwaltung und Bürger/innen in einem Boot. Die Inter-
essen der unterschiedlichen Akteure sind zu formulieren, abzuwägen und vor 
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. 
Hierzu sind Engagement, Kreativität sowie die Bündelung von Interessen z.B. 
im „Kulturpact“ unverzichtbar.
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VII. Eckdaten für die Haushaltskonsolidierung

Die Städte und Gemeinden befinden sich zurzeit in einer tiefgreifenden Fi-
nanzkrise. Auch in Bielefeld ist die Situation dramatisch: der Jahresabschluss 
2009 weist ein Defizit in Höhe vom ca. 150 Mio. Euro aus. Für das laufen-
de Jahr muss mit einem ähnlichen hohen Fehlbedarf gerechnet werden. Ein 
Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist nach derzeitigem Stand unvermeidlich. 
Es sind alle Bemühungen hinsichtlich eines genehmigungsfähigen HSKs zu un-
ternehmen. 

Um die gute Angebotsstruktur der Stadt aufrecht erhalten zu können, die 
Armut zu bekämpfen, den notwendigen Ausbau der, Kinderbetreuung sowie 
die Verbesserung der Bildungslandschaft zu erreichen, die Maßnahmen zum 
Klimaschutz fortzusetzen, den Ausbau des ÖPNV zu forcieren und die Wirt-
schaft zu fördern, müssen bereits im laufenden Jahr, insbesondere jedoch im 
Doppelhaushalt 2010/11 und im Haushaltssicherungskonzept, tiefgreifende 
und nachhaltig wirkende Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Mit 
mehr als 350 Mio. Euro hat die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung 
in diesem Jahr in Bielefeld ein Rekordniveau erreicht. Der weitere Anstieg der 
Kassenkredite muss dringend gebremst werden.

1.  Ziel ist es, bis zum Jahr 2014 das strukturelle Defizit des städtischen Haus-
halts in Höhe von ca. 40 Mio. Euro auszugleichen. Konjunkturbedingte 
Steuermehreinnahmen sind zur weiteren Haushaltskonsolidierung zu ver-
wenden.

2.  Haushaltskonsolidierung findet sowohl auf der Aufwands- als auch auf der 
Ertragsseite statt. Bereits im Jahr 2010 sind neben den von der Verwaltung  
vorgeschlagenen Maßnahmen weitere erhebliche Einsparungen notwen-
dig. Bis 2014 sollen mehr als 20 Mio. Euro auf der Aufwandsseite einge-
spart werden. Mit dem Beschluss zur Erlössteigerung soll die Verwaltung 
Beschlussvorschläge zur Reduzierung des Aufwandes in mindestens der 
gleichen Höhe vorlegen.

Die Aufstellung des Doppelhaushalts sowie des HSKs soll sich an folgenden 
Vorgaben orientieren:

–  die Höhe der steuerbaren Personalkosten wird bis 2014 auf dem Niveau 
von 2009 eingefroren. Tarifsteigerungen sind im Budget aufzufangen, 
Fluktuationen sollen zu Stellenreduzierungen genutzt werden. Betriebsbe-
dingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

–  weitere Konsolidierungsbeiträge sollen auf Vorschlag der Verwaltung durch 
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Veränderungen in Verwaltungsstrukturen erbracht werden. Standards sind 
auf gesetzliche Vorschriften abzusenken.

–  Doppelstrukturen bei der Aufgabenerledigung sind abzubauen.

–  die von der Stadt beeinflussbaren Sachausgaben, Zuschüsse an private 
Dritte sowie Betriebskostenzuschüsse sind ebenfalls bis 2014 auf dem Ni-
veau des Jahres 2009 bzw. auf der Basis geltender Verträge festzulegen. 
Neu abzuschließende Verträge sind mit einer Sonderkündigungsmöglich-
keit für die Stadt zu versehen. Bestehende Verträge müssen entsprechend 
nachverhandelt werden.

–  die absehbar nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsflächen sind ei-
ner anderweitigen Nutzung zuzuführen, 

–  das Schulbausanierungsprogramm soll für die noch nicht begonnenen 
Maßnahmen gestreckt, die sinnvolle Konzentration von Schulstandorten 
soll vorangetrieben und bei der Umsetzung des Sportstättenentwicklungs-
plans sollen nicht mehr benötigte Sportstätten neuen Nutzungen zuge-
führt werden.

–  es soll ein Kulturentwicklungsplan mit dem Ziel erarbeitet werden, Opti-
mierungspotenziale für die einzelnen Einrichtungen darzustellen, zu leis-
tungsfähigeren Einheiten zu kommen und Einsparungen zu erzielen. Die 
Einbeziehung Dritter zur Aufrechterhaltung der kulturellen Infrastruktur 
soll geprüft werden.

–  eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit und die weitere 
Zusammenführung von Dienstleistungen in kommunalen Betrieben und 
Gesellschaften werden angestrebt.

–  nicht begonnene Baumaßnahmen sind unter dem Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit, der Nachhaltigkeit bzw. ihrer Notwendigkeit zu prüfen.

3.  Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll in der schwierigen konjunkturellen 
Lage nicht erhöht werden. Die Gebühren und Entgelte sind im Rahmen des 
gesetzlich Möglichen anzupassen, die Entgelte und die KiTa-Gebühren sind 
weiterhin sozial verträglich zu gestalten. Eine Grundsteuererhöhung ist im 
Rahmen des vom Oberbürgermeister vorgeschlagenen Umfangs nicht zu 
vermeiden.

 
4.  Vor dem Hintergrund der dramatischen Haushaltssituation müssen die 

städtischen Beteiligungen optimiert werden, d.h. die Verluste sind zu redu-
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zieren und die Erträge in höherem Maße als bisher dem städtischen Haus-
halt zur Verfügung zu stellen. Dabei sind auch alle Steueroptimierungs-
möglichkeiten auszuschöpfen.

5.  Trotz aller finanziellen Probleme wird die Stadt bzw. werden die städtischen 
Betriebe und Unternehmen auch weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
investieren und dadurch Arbeitsplätze in Bielefeld sichern.

Investitionen werden schwerpunktmäßig in folgenden Bereichen erfolgen:

  energetische Sanierung von Verwaltungsgebäuden und weitere Maßnah-
men zum Klimaschutz

	 Bau eines Technischen Dienstleistungszentrums

  Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 

  Investitionsmittel zum Erwerb und Entwicklung von Gewerbeflächen

  Umsetzung der beschlossenen Schulbaumaßnahmen (insbes. Max-Planck- 
Gymnasium, Maria Stemme Berufskolleg, Schulzentrum Heepen)

  Umzug der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs in das neue „Haus der 
Bildung“

  Umbau des Kesselbrinks (bei Vorliegen der Förderzusage).
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